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member of the League, securing the advantages and undertaking to obligations 
involved by membership.

His Majesty’s Government regard as a matter of domestic concern the mea
sures which the Swiss Constitution stipulates as to the confirmation of the Federal 
Parliament’s decision by vote of the Swiss people. No question will of course arise 
if the declaration is confirmed by such vote; but should the vote be contrary, the 
Council would have to consider the question whether or not Switzerland’s imme
diate withdrawal from the League were possible without the two years’ notice 
required by the last paragraph of Article 1. It might, therefore, His Majesty’s 
Government suggests, be prudent for the Swiss Government, simultaneously 
with their declaration of accession, to state that the Swiss constitution requires 
ratification of the declaration by Swiss popular vote, and that this vote will be 
taken as soon as possible. Such a statement, His Majesty’s Government are ad
vised, would not constitute a reservation under Article 1. His Majesty’s Govern
ment would, if Switzerland accedes to the League, not support any proposal for 
substituting Brussels for Geneva, as permanent seat of the League. They are not, 
however, aware of any proposal to this effect.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, A. von Planta, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

L  P /S
Streng vertraulich Berlin, 6. Dezember 1919

Sie haben mich seinerzeit ersucht, Ihnen genauere Mitteilungen zu machen 
über den Inhalt der deutschen Akten, welche sich auf die sogenannte Mission 
Sulzer vom Jahre 1918 beziehen.

Um Ihren Wunsch erfüllen zu können, habe ich mich persönlich mit dem 
Reichsminister des Auswärtigen, Herrn Müller in Verbindung gesetzt und dieser 
hat mir bereitwilligst zugesagt, eine Aufzeichnung über den ganzen Vorgang und 
den wesentlichen Inhalt der in Betracht fallenden Akten mir zukommen zu las
sen.

Beiliegend finden Sie nun eine Abschrift der Aufzeichnung1, die mir Herr 
Minister Müller gestern persönlich übergab zu «streng vertraulichem» Gebrau
che.

Ich gebe diese Aufzeichnung hiemit weiter, mit der Bitte, davon ganz vertrau
lichen Gebrauch machen zu wollen. Ich würde es begrüssen, wenn es möglich 
wäre, den hier wiedergegebenen Mitteilungen überhaupt keine weitere Folge zu 
geben, denn ich fürchte, dass jede Erörterung dieser Angelegenheit nur dazu 
führen könnte, die Bemühungen der hiesigen Regierung zu erschweren, die

1. Reproduite en annexe 1.
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dahin gehen, der Veröffentlichung dieser Akten unter allen Umständen entge
genzutreten.2

A N N E X E  1
Copie
Streng vertraulich Berlin, 2. Dezember 1919

A U FZ E IC H N U N G .

Der Deutsche Gesandte in Bern, Baron Romberg, hatte Mitte Juli 1918 eine Unterredung mit 
dem Bundesrat Schulthess über den Besuch des Gesandten Sulzer, der gerade von Washington 
nach Bern gekommen war. Auf Befragen von Baron Romberg äusserte sich Bundesrat Schulthess 
über die Eindrücke, die Herr Sulzer in Amerika bezüglich der belgischen und elsass-lothringischen 
Frage sowie der Frage einer Revision des Friedens von Brest-Litowsk erhalten hatte; soweit Ame
rika in Betracht käme, hielte Herr Sulzer bei genügendem Entgegenkommen Deutschlands die 
Aussichten für ein Zustandekommen des allgemeinen Friedens für günstig. Bundesrat Schult
hess betonte dabei, dass der Gesandte Sulzer sich ihm gegenüber nur privatim ausgesprochen 
habe. Baron Romberg berichtete über die Unterredung nach Berlin. Er nannte den Namen des 
Bundesrats Schulthess nicht, sondern bezeichnete ihn lediglich als «seinen Gewährsmann».

Am 24. Juli 1918 traf der in Bern weilende Dr. Adolf Müller im Beisein des Bundesrats Schult
hess mit dem Gesandten Sulzer zusammen. Der Gesandte äusserte sich hierbei wiederum über die 
Stimmung in Amerika und zog ausser den oben genannten Punkten auch die Frage einer Rückgabe 
der Kolonien in den Kreis der Erörterungen ein. Er bezeichnete es bei dieser Gelegenheit als 
unzweckmässig, weitere öffentliche Unterredungen über die Friedensbedingungen zu führen und 
regte statt dessen Besprechungen durch unzweideutige Vertrauensleute «between gentlemen» an. 
Dr. Adolf Müller berichtete hierüber am nächsten Tage vertraulich nach Berlin.

Als der Gesandte Sulzer, der inzwischen London und Paris besucht hatte, nach Bern zurückge
kehrt war und Baron Romberg persönlich Instruktionen aus Berlin eingeholt hatte, fand am 
23. August in Bern eine Unterredung zwischen ihnen statt. Auf eine Anfrage Baron Rombergs 
über etwaige Friedensaussichten äusserte sich der Gesandte Sulzer dahin, dass er seinen früheren 
Gedanken einer Unterredung «between gentlemen» fallen lassen müsse, hingegen erklärte er sich 
bereit, eine ihm von Baron Romberg in Aussicht gestellte, wo möglich schriftliche Darlegung der 
Auffassung der deutschen Regierung bis zu seiner Abreise nach Washington entgegenzunehmen.

Ende September überreichte Baron Romberg dem Gesandten Sulzer gelegentlich einer zweiten 
Besprechung eine Notiz, die in grossen Zügen die Auffassung der deutschen Regierung zum Aus
druck brachte. Die Notiz hatte nach mehrfachen Instruktionen, die Baron Romberg aus Berlin 
erhalten hatte, folgenden endgültigen Wortlaut:

1. Deutschland bekennt sich zu den 4 Grundsätzen, die der Herr Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika in seinen Kundgebungen vom 11. Februar umd 4. Juli d.J. aufgestellt hat. 
Unter den in der Botschaft des Präsidenten Wilson an den Kongress vom 8. Januar d.J. aufgezähl
ten 14 Programmpunkten befindet sich keiner, dessen Diskussion deutscherseits grundsätzlich 
abgelehnt wird.

2. Deutschland vertritt die Auffassung, dass der Friedensvertrag von Brest-Litowsk dem von 
dem Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten aufgestellten Grundsatz Rechnung trägt, wonach 
die Völker das Recht in Anspruch nehmen können, an der Entscheidung über ihr zukünftiges 
Schicksal mitzuwirken. Sollte Präsident Wilson dieser Auffassung nicht beipflichten, so ist man 
deutscherseits bereit, dem Herrn Präsidenten diejenigen Aufschlüsse und Argumente zugänglich 
zu machen, die nach deutscher Auffassung den deutschen Standpunkt zu unterstützen geeignet 
sind.

2. Il existe aussi une notice non datée de Schulthess, rédigée sans doute au cours de cette enquête, 
reproduite ici en annexe 2.
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3. Deutschland gibt mit Abschluss des Friedens Belgien ohne Belastung und ohne Vorbehalt 
heraus. Die W iederherstellung des status quo schliesst in sich und hat daher zur Voraussetzung, 
dass keine andere Macht in politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Beziehung besser 
gestellt werden darf als das Deutsche Reich. Deutschland zweifelt nicht daran, dass sich zwischen 
ihm und Belgien eine den beiderseitigen Interessen gerecht werdende Verständigung über die E in
zelheiten erreichen lässt.

Die ganze Angelegenheit wurde, da sich die Abreise des Gesandten Sulzer bis Anfang Oktober 
verschob, durch die Ereignisse überholt.

A N N E X E  2

N O T IZ  ZU  D E N  A K T E N  B E T R E F F E N D  D IE  S O G E N A N N T E
«M ISSIO N  S U L Z E R »

Im Juli 1918 frug mich der heutige deutsche Gesandte, Herr Dr. Müller, der uns wiederholt, 
namentlich aber auch anlässlich der W irtschaftsverhandlungen vom Mai 1918 gute Dienste gelei
stet hatte, ob er nicht einmal mit Herrn Minister Sulzer Zusammenkommen könnte. Ich erklärte 
ihm, dass dies ganz von H errn Sulzer abhänge. Ich unterbreitete diesem die Frage, sagte ihm, wer 
Dr. Müller sei, und Herr Sulzer nahm den Vorschlag an und erklärte, es werde auch ihn interessie
ren zu hören, welche Ansichten in Deutschland bestünden. Die beiden Herren unterhielten sich in 
meinem Bureau ziemlich lange, ohne dass ich persönlich auch nur im Büreau anwesend war oder 
zugehört hätte. So viel ist aber sicher, dass Sulzer einfach die Ideen darlegte, von denen seines 
Erachtens Wilson ausgehe und dass Dr. Müller anderseits seine Ideen über die deutschen Auffas
sungen entwickelte. Keiner dachte natürlich, das sei ausdrücklich festgestellt, an einen deutsch
amerikanischen Separatfrieden.

Der damalige deutsche Gesandte, von Romberg, vernahm dann offenbar von dem Gespräche 
zwischen Dr. Müller und Sulzer und frug mich dann seinerseits, welche Eindrücke Herr Sulzer aus 
Amerika mitgebracht habe. Wenn er über meine Äusserungen nach Berlin berichtet und dabei 
bemerkt hat, «soweit Amerika in Betracht käme, hielt H err Sulzer bei genügendem Entgegenkom
men Deutschlands die Aussichten für ein Zustandekommen des Friedens für günstig», so hat er 
dabei offenbar seinen eigenen subjektiven Eindruck, den meine Äusserungen auf ihn machten, 
wiedergegeben, denn so habe ich mich nicht geäussert, sondern ich habe nur darauf hingewiesen, 
dass nach Herrn Sulzer die Absichten Wilsons durchaus lautere und redliche seien und dass man 
Unrecht tue, wenn man ihn als einen Gegner des Friedens darstelle. Das war namentlich auch der 
Grundton aller Unterhaltungen des Herrn Sulzer, der sich über Wilson in höchst anerkennender 
Weise aussprach und namentlich seine guten und lautern Absichten hervorhob.

Romberg sagte mir sodann, er möchte auch selbst mit Herrn Sulzer sprechen, worauf ich ant
wortete, dass dieser die deutschen Interessen in Amerika vertrete und sich ein Gespräch daher von 
selbst ergeben werde. Ich sagte dann gelegentlich H errn Sulzer, Herr Romberg wünsche auch mit 
ihm zu sprechen. Was bei dieser Unterredung geäussert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Weiteres habe ich nicht beizufügen als das, dass von einer «Mission Sulzer» bezeichnenderweise in 
allen diesen Aktenstücken nicht die Rede ist, eine solche war Herrn Sulzer auch nie übertragen 
worden.

Ich betrachtete es als selbstverständlich, dass Herr Sulzer von diesen Besprechungen Herrn 
Calonder Kenntnis gebe.3

3. Pour la prise de position de Calonder, cf. n° 199.
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